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Amtliche Betmmtmachmlg
Polizei BerordNWg

Auf Grund der ZZ 5 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei Verwaltung vom 11 März 1850 und der ZZ 143 und 144 des
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 sowie unter Hinweis auf Z 330 Z 367 Nr 13 14 und 15 Z 368 Nr 3 und 4 und
L 369 Nr 3 des Strafgesetzbuches für das deutsche Reich wird hiermit unter Zustimmung des Magistrats für den Stadtkreis Halle a S nachstehende

i Bau Polizei OrSmiW
erlassen indem gleichzeitig alle den folgenden Bestimmungen entgegenstehenden ortspolizeilichen Vorschriften namentlich die bisherige Bau Polizei Ord
mng vom 18 Juni 1879 nebst der Polizei Verordnung vom 1 Juni 1888 sog Noth Bau Ordnung die Polizei Verordnung über die Beschaffenheit
der als anbaufähig zu erachtenden Straßen vom 5 März 1879 die Polizei Verordnung betr die Anlegung von Zweigcanälen und Entwässerung der
Grundstücke nach öffentlichen Canälen vom 14 Juli 1879 und die Polizei Verordnung über Abortanlagen vom 20 März 1886 aufgehoben werden

Erster Abschnitt

Bau Erlaubniß
i

Baute z welche Genehmigung erforderlich
bezw nicht erforderlich

Polizeiliche Bau Erlaubniß ist erforderlich
1 zu Neubauten einschließlich der Fundamentirung
2 zur Anlage Pflasterung und Entwässerung von

Straßen die für den öffentlichen Verkehr bestimmt
sind

3 zu Anlagen auf solchen Straßen und Plätzen über
und unter der Erde

4 zu Anlagen an auf in und über öffentlichen Ge
wässern sowie zu Anlagen im Ueberfluthungsgebiete

5 zur Anlage unterirdischer Entwässerungen der Grund
stücke

ü zu Veränderungen und Erweiterungen vorhandener
Bauten und Anlagen der unter 1 5 gedachten Art

7 zu Erdarbeiten an Straßen Plätzen und nachbar
lichen Grenzen in Entfernung von weniger als 2 w
sofern durch dieselben eine die Vorfluth verändernde
Erhöhung oder Erniedrigung der Erdoberfläche ge
schaffen wird

8 zur Anlage neuer Feuerungen und zur Versetzung
vorhandener Feuerungen an andere Stellen

s zur Anlage von Thür und Fensteröffnungen in den
Außenwänden an der Straße und in den Brand
mauern sowie zur Anlage von Dachfenstern von
mehr als 0,50 Lichtmaß an der Straße

10 zu jeder baulichen über eine Reparatur hinausgehen
den Arbeit vor einer festgesetzten Fluchtlinie

11 ur Aufstellung von Zäunen Mauern Gittern an
der Straße

12 zur Ausführung Unterfahrung und Abtragung von
belasteten Wänden sowie zur Durchbrechung derselben
mit mehr als 1,50 ra breiten Oeffnungen

13 zu Veränderungen an bestehenden Gebäuden sofern
durch dieselben a die Konstruktion berührt wird
d einem Gebäude eine von der ursprünglichen Ge
nehmigung oder von der bisherigen Verwendung ab
weichende Benutzung gegeben o mittelst Einfügung
von Wänden eine Vermehrung der vorhanden ge
wesenen Räume geschaffen werden soll

14 zu Reparaturen solcher baulichen Anlagen welche den
Bestimmungen dieser Bauordnung nicht entsprechen

15 zur Anlage oder Veränderung von Blitzableitern
Die Bau Erlaubniß muß auch dann nachgesucht werden

Wenn der Bau bezw die Reparatur nicht durch den freien
Tntschluß des Ergenthümers veranlaßt worden ist

Die Einholung der Bau Erlaubniß ist nicht erforder
lich für

1 Baubuden während der Dauer der genehmigten Bau
Ausführung

2 für mindestens 10 m von allen Seiten freiliegende
von der Straße nicht sichtbare eingeschossige Gebäude
und Schuppen unter 20 hm Grundfläche ohne Feuer
ungsanlagen fobald die Errichtung dieser Gebäude
weder gegen die Fluchtlinie noch gegen die Bestim
mungen dieser Bau Ordnung verstößt

Z Deckung und Reparatur der Dächer mit feuersiche
rem Material

4 Abwäschen Abputzen und Anstreichen der Gebäude
vorbehaltlich der in straßenpolizeilichem Interesse er

forderlichen Genehmigung
5 Ausbesserung und Instandsetzung der Schornsteine

und Feuerungs Anlagen welche den Vorschriften dieser
Bau Ordnung entsprechen

6 Umsetzung und Veränderung von Oefen Kaminen
und Feuerherden die nicht zum Gewerbebetriebe ge
hören auf demselben Standort s dagegen Absatz 1

Nr 8Dagegen darf auch der Abbruch von Gebäuden bei
denen der vorletzte Satz des 5 in Frage kommt erst
erfolgen nachdem die Uebereinstimmung der daselbst ver
langten Zeichnungen mit der vorhandenen Bebauung von
der Polizeibehörde festgestellt und dem Antragsteller gegen

ber schriftlich anerkannt ist

2

Antrag auf Bau Erlaubnis im Allgemeinen
Der Antrag auf Bauerlaubniß ist schriftlich bet der

Polizeibehörde zu stellen

Derselbe muß enthalten
s, die genaue und vollständige Bezeichnung des Grund

stücks auf welchem der fragliche Bau ausgeführt
werden soll nach Straße und Hausnummer bezw
wo diese noch fehlen nach der Bezeichnung im Grund
buche

b Name Stand und Wohnort des Bauherrn
o Name Stand und Wohnort des Bauleiters
ä Unterschriften der unter d und o bezeichneten Personen
s genaue und vollständige Angabe der beabsichtigten

Bau Ausführungen
Dem Antrage sind die den Bauausführungen zu Grunde

zu legenden Zeichnungen nebst Lageplan und etwa noth
wendigen Erläuterungen in doppelter Ausfertigung und
gleichfalls mit den obengenannten Unterschriften versehen
nach Maßgabe der Paragraphen 5 7 beizufügen Handelt
es sich um einen Umbau oder um einen Neubau an Stelle
eines vorhandenen Gebäudes bezw Gebäudetheils und
sollen für den Wiederaufbau die Ausnahmebestimmungen
des 31 Abs 7 des Z 32 Abs 2 oder des Z 41 Abs 2
in Anspruch genommen werden so ist außerdem der Um
fang der auf dem Grundstück bestehenden und in Frage
kommenden Bebauung in Grundriß und Schnitt nachzu
weisen Wenn durch die Bauausführung öffentliche Gas
oder Wasserleitungen oder Straßen Kanäle berührt werden
so ist auf diesen Umstand im Bauantrag hinzuweisen
kommen Fluthgräben in Betracht so sind erläuternde Zeich
nungen und Beschreibung beizufügen

s 3
Antrag auf Ban Erlaubniß für gewerbliche An
lagen welche unter die Bestimmungen der

und 34 der Reichs Gewerbeordnnng fallen
Zu den in den KZ 16 und 24 der Reichs Gewerbeord

nung aufgeführten und nachträglich im gesetzlichen Wege
weiter bezeichneten gewerblichen Anlagen bedarf es neben
der hierzu erforderlichen Genehmigung der zuständigen Be
hörde Z 109 u flgde des Zuständigkeitsgefetzes vom
1 August 1883 einer befouderen Bauerlaubniß nicht

Diese Anlagen sind alphabetisch geordnet
1 Abdeckereien
2 Albuminpapier Anlagen zur Herstellung
3 Asphalt Kochereien
4 Bauconstructionen eiserne Anlagen zu deren Er

bauung
5 Blechgefäße Fabriken Herstellung Vernieten
6 Blei Verbleiungsanftalten
7 Braunkohlentheer Anlagen zur Bereitung außerhalb

des Gewinnungsortes des Materials
8 Brücken eiserne Anlagen zu deren Erbauung
9 Brücken Constructionen eiserne

10 Celluloid Anlagen zur Herstellung
11 Cellulosen Fabriken
12 Chemische Fabriken aller Art
13 Dachfilz Fabriken
14 Dachpappen Fabriken
15 Dampfkessel Anlage derselben
16 Dampfkessel Fabriken Herstellung Vernieten
17 Darmsaiten Fabriken
18 Darmzubereitungs Anstalten
19 Dögras Fabriken
20 Dungpulver Fabriken
21 Erdöl Anstalten zur Destillation
22 Feuerwerkerei Anlagen
23 Firnißsiedereien
24 Gasbereitungs Anstglten
25 Gasbewahrungs Anstalten
26 Gerbereien
27 Glashütten
28 Gypsöfen
29 Hammerwerke
30 Hopfen Schwefeldörren
31 Jmprägnirung von Holz mit erhitzten Theerölen

Anstalten
32 Kali Fabriken
33 Kalköfen
34 Knochenbleiche
35 Knochenbrennereien

Vgl Reichsges vom 2 /3 1874 R G Bl S 19 Be
kanntmachungen vom 26,/7 1881 31 /1 12/7 23 /12 1832 und
21,/4 1S83 12,/7 1884 R G Bl S 118 4/1 1885 R G Bl
S 2 31,/1 1885 R G Bl S 8 24 Z4 1335 R G Bl
S 92 1 /4 1886 R G Bl S 68 15,/4 1886 R G Bl
S 28 16 /6 1386 R G Bl S 204 S /1 1387 R G Bl
S 4 16,/7 1888 R G Bl S 218

36 Knochendarren
37 Knochenkochereien

38 Koaks Anlagen zur Bereitung außerhalb des Ge
winnungsortes des Materials

39 Kunstwolle Fabriken
40 Leimsiedereien
41 Metalle rohe Anlagen zu ihrer Gewinnung
42 Metallgießereien sofern sie nicht bloße Tiegelgieße

reien sind
43 Pechsiedereien außerhalb des Gewinnungsortes des

Materials
44 Poudretten Fabriken
45 Röhren Fabriken aus Blech Vernieten
46 Röstöfen für Metalle
47 Rußhütten
48 Schießpulver Fabriken
49 Schiffe eiserne Anlagen zu deren Erbauung
50 Schlächtereien
51 Schnellbleichen
52 Seifensiedereien
53 Stauanlagen für Wassertriebwerke
54 Stärkefabriken mit Ausnahme der Fabriken zur Be

reitung von Kartoffelstärke
55 Stärkefyrup Fabriken
56 Steinkohlentheer Anlagen zur Bereitung außerhalb

des Gewinnungsortes des Materials
57 Strohpapierstoff Fabriken
58 Talgschmelzen
59 Theer Theerwasser Anlagen zur Destillation oder

zur Verarbeitung
60 Thierfelle ungegerbte Anstalten zum Trocknen und

Einsalzen derselben

61 Thierhaare Zubereitungs Anstalten
62 Thransiedereien
63 Wachstuch Fabriken
64 Ziegelöfen
65 Zink Verzinkungs Anstalten
66 Zinn Verzinnungs Anstalten
67 Zündstoffe aller Art deren Bereitung Anlagen

4

Antrag auf Banerlaubuitz für sonstige den HA 16
nnd 34 R G O nicht unterliegende gewerb

liche Betriebe

Soll ein Gebäude errichtet werden welches für irgend
welchen dem vorigen Paragraphen nicht unterliegenden ge
werblichen Betrieb bestimmt ist so muß zur Wahrung
sowohl der allgemein polizeilichen wie der durch H 120
Abs 3 R Gew Ord begründeten Interessen der gewerb
lichen Arbeiter der Bauantrag neben den Erfordernissen
des Z 2 genaue Angaben über

a Art und Umfang des Betriebes Zahl Größe und
Bestimmung der Arbeitsräume

k deren Zugänglichkeit Licht und Luftversorgung
o die Maximalzahl der in jedem Raume zu beschäfti

genden Arbeiter und die aufzustellenden Maschinen
enthalten

Ebenso ist eine die vorgenannten Angaben enthaltende
Anzeige zu erstatten wenn in einem bereits vorhandenen
Gebäude ein derartiger gewerblicher Betrieb entweder neu
eingerichtet werden oder hinsichtlich der unter a d und
o bezeichneten Punkte eine Veränderung erfahren soll

Z 120 Abs 3 der R Gew Ord sowie die hierauf bezüg
liche Strafvorschrift des s 147 Nr 4 ebendakelbst lauten

Z 120
Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet alle diejenigen

Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten welche mit Rück
sicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und
der Betriebsstätte zu thunlichster Sicherheit gegen Gefahr für
Leben und Gesundheit der gewerblichen Arbeiter nothwendig

Darüber welche Einrichtungen für alle Anlagen einer be
stimmten Art herzustellen sind können durch Beschluß des
Bundesrathes Vorschriften erlassen werden Soweit solche
nicht sind bleibt es den nach den Landesgesetzen zuständigen
Behörden überlassen die erforderlichen Bestimmungen zu
treffen fVgl hierzu Bundesrathsbeschluß vom 12 April 1386
über die Einrichtung und den Betrieb von Bleifarben und
Bleizucker Fabriken R G BI S 69 sowie Bezirks Verord
nung vom 30 Juli 1887 über Errichtung und Betrieb von
Darrsteinfabriken A Bl S 304

147

Mit Geldstrafe bis dreihundert Mark und im Unvermögens
falle mit Haft wird bestraft

wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimm
ungen des s 120 zuwiderhandelt



8 s
Zeichnungen

Die Bauzeichnungen von denen das eine zu den Polt
zeiactm zu entnehmende Exemplar auf Zeichenleinwand
auszuführen ist müssen falls die Polizeibehörde nicht
einen kleineren Maßstab gestattet in dem Maßstabe von
1 100 richtig angefertigt sein und nachstehende Darstel
lungen bezw Angaben enthalten

die Grundrisse sämmtlicher Geschosse mit den Balken
lagen und den Aufstellungsorten der Feuerstätten

k die zur völligen Klarstellung des Projectes erforder
lichen Querschnitte

e eine Ansicht der Straßenfront vgl auch 63
ü die Konstructton und Abmessungen des beabsichtigten

Baues im Ganzen sowie in seinen Theilen
e die Art des zu verwendenden Materials Bruchstein

Backstein Holz und Eisen in charakterisirenden Farben
k die Stärke der Mauern Balken und sonstigen Kon

structionstheile
Z die Benutzungsart der einzelnen Räume
k die Höhenlage des geplanten Baues zu der Straßen

dammkrone und zu der Oberkante des Bürgersteigs
durch eingeschriebene Maße und

i wenn ältere Anlagen durch einen Neu oder Umbau
berührt werden die Darstellung der alten und der
neuen Anlagen in verschiedenen Farben

Für die Anlage oder Veränderung einer unterirdischen
Entwässerung sind besondere Zeichnungen einzureichen
welche die Tieflage sowohl des Zweigkanals im Innern
des Grundstücks als auch des Straßenkanals durch An
gabe der Maße erkennen lassen und über die beabsichtigten
Gefällverhältnisse und Leitungsquerschnitte Aufschluß geben

s 6
Lageplan

Bei dem Antrage aus Erlaubniß zur Errichtung neuer
Gebäude bei Um und Reparaturbauten welche eine
Durchbrechung Mr wesentliche Veränderung äußerer Um
fassungswände bedingen sowie auf besonderes Erfordern
der Polizeibehörde ist ein Lageplan vorzulegen welcher
unter Angabe der Himmelsrichtung im Maßstabe von
1 250 falls nicht ein anderer Maßstab von der Polizei
behörde gestattet wird die Lage des betreffenden Grund
stücks zu den benachbarten Straßen Wasserläufen Eisen
bahnen und Nachbargrundstücken die festgesetzte Bauflucht
linie und die über letztere vortretenden Bautheile genau
erkennen läßt auch alle zur Prüfung nothwendigen Maße
nachweist namentlich die des Grundstücks und des Hofes
nach Ausdehnung und Flächeninhalt die Breite der Straßen
und Bürgersteige und die Entfernung der Gebäude von
der Straße von einander von den Nachbargrenzen und
den Gebäuden auf Nachbargrundstücken Auf Verlangen
der Polizeibehörde ist der Lageplan durch einen vereidigten
Feldmesser oder einen geprüften Baumeister aufzunehmen
anzufertigen oder zu beglaubigen

Sollen Gebäude auf einem abgebauten Grubenterrain
errichtet werden so sind die Stellen der bis zu 20 w
Tiefe vorzunehmenden Bohrungen im Lageplan einzutragen

7

Erläuterungen
Soweit es zur baupolizeilichen Prüfung erforderlich ist

der Bauplan in seinen einzelnen Theilen durch Detail
zeichnüngen und Beschreibung zu erläutern und die Trag
fähigkeit der Konstruktionen durch Berechnung nachzuweisen
welche sich auch auf die Auflager bezw auf die Über
tragung der Last bis auf den Baugrund erstreckt Bei
Gebäuden welche für einen gewerblichen oder maschinellen
Betrieb bestimmt sind müssen Art und Umfang des letz
teren Zahl Größe und Bestimmung der Arbeitsräume
deren Zugänglichkeit Licht und Lustversorgung die höchste
Zahl der in den einzelnen Räumen zu beschäftigenden Ar
beiter die auszustellenden Maschinen und die Art der zu
lagernden Materialien und Produkte angegeben werden
Die gleiche Angabe ist in allen denjenigen Fällen zu machen
in welchen ein bereits vorhandenes Gebäude für einen
gewerblichen Betrieb in Benutzung genommen werden soll

Vgl 4
s 8

Verantwortlichkeit des Bauherrn und Bauleiters
Für die Richtigkeit der in dem Bau Erlaubniß Gesuch

und seinen Anlagen enthaltenen Angaben sowie für Jnne
haltung der baupolizeilichen Vorschriften und eine folide
Bauausführung sind der Polizei Behörde gegenüber der
Bauherr und der Bauleiter verantwortlich Von einem
während der Ausführung eintretenden Wechsel in der
Person des Bauherrn und in der verantwortlichen Bau
leitung ist spätestens innerhalb 3 Tagen durch den neuen
Bauherrn oder den Bauleiter der Polizei Behörde schrift
lich Anzeige zu machen

Wer von den Vorschriften der Bau Erlaubniß und den
genehmigten Zeichnungen und Erläuterungen abweicht oder
Bauten zu welchen eine Bau Erlaubniß erforderlich ist
ohne solche oder nach einer auf Grund unrichtiger Zeich
nungen erlangten Bau Erlaubniß ausführt oder die ge
nehmigten Zeichnungen nachträglich ändert ist strafbar
und muß die ausgeführten Bauten wieder fortnehmen
wenn sie nicht nachträglich die polizeiliche Erlaubniß er
halten

Nur solche Abweichungen von der Bau Erlaubniß sind
gestattet welche wenn sie in einem fertigen Gebäude vor
genommen wären einer Bau Erlaubniß nicht bednrft hätten

S

Form nnd Gültigkeit der Bau Erlaubuitz
Die Bau Erlaubniß wird schriftlich unter Rückgabe eines

Mcmplars der mit Revisions und Genehmigungsvermerk

versehenen Zeichnungen bezw Erläuterungen ertheilt und
erfolgt stets unbeschadet aller Rechte dritter Personen

In dem Erlaubnißscheine wird zugleich vermerkt ob und
in welchen Stadien der Bauausführung Anträge auf Bau
abnahmen zu stellen sind

Eine aus Grund unrichtiger oder unvollständiger Vor
agen ertheilte Bau Erlaubniß gilt als nicht ertheilt

Die Bau Erlaubniß verliert ihre Gültigkeit wenn nach
Aushändigung derselben an den Bauherrn binnen Jahres
rist mit dem Bau nicht begonnen ist oder wenn der be
zonnene Bau ein Jahr lang unvollendet geruht hat

s 10
Anzeige des beabsichtigten Beginns der Bau

ausführung
Mindestens 3 Werktage vor Beginn der Bausausfüh

rung hat der Bauleiter der Polizeibehörde schriftlich An
zeige von dem beabsichtigten Beginn zu machen

11
Ueberwachung der Bauausführung

Die Bau Erlaubniß wie die revidirte Bauzeichnung bezw
beglaubigte Kopien derselben müssen auf der Baustelle
während der Arbeitsstunden zugänglich sein und den revi
direnden Bau oder Polizeibeamten auf Verlangen vor
gelegt werden

Diese Beamten haben das Recht jederzeit die Bau
stellen Anlagen und Einrichtungen zu besichtigen und allen
vorgekommenen oder augenscheinlich beabsichtigten Zuwi
derhandlungen gegen die Bestimmung der Bauordnung
bezw der Bauerlaubniß entgegen zu treten und wenn
Gefahr im Verzüge ist die Einstellung des Baues anzu
ordnen Erscheint bei diesen Untersuchungen eine Aufräu
mung und dergleichen auf der Baustelle nothwendig so
ist der Bauleiter verpflichtet solche auf Verlangen eines
dieser Beamten vornehmen zu lassen Bei Bauten welche
auf Rechnung des Reichs des Staats oder eines öffent
lichen Communal Verbandes von Reichs Staats oder
Communatvaubeamten ausgeführt werden findet Seitens
der Polizeibehörde weder eine Überwachung der Bauaus
führung noch die in den 14 und 15 vorgeschriebene
Rohbau und Schlußabnahme statt

s 12
Bauflucht und Höhenlage

Vor Beginn der Ausführung eines Gebäudes eines
Erdgeschoß Umbaues oder einer Einfriedigung an der
Straße oder an einem öffentlichen Platze hat der Bau
herr oder der Bauleiter bezw die mit der Ausführuug
betraute Person die Anweisung der Baufluchtlinie bezw
bei Vorgärten auch der Straßenfluchtlinie sowie der
Höhenlage der Straße oder des Platzes für die ganze
Länge des Bauplatzes bei der Polizeibehörde schriftlich
zu beantragen Mit dem Bau darf erst begonnen werden
nachdem die bezügliche spätestens binnen einer Woche zu
ertheilende Anweisung erfolgt ist

13
Erste Bauabnahme

Bei allen Bauausführungen bei welchen die Berücksich
tigung der Baufluchtlinie und Höhenlage in Frage kommt
ist die erste hierauf bezügliche Abnahme bei der Polizeibe
hörde schriftlich zu beantragen wenn das Mauerwerk in
der Erdhöhe angelegt ist Ueber die binnen einer Woche
vorzunehmende Abnahme ist von dem Polizei Baubeamten
sofort ein Attest zu ertheilen und darf erst nach Ertheil
ung desselben und Beseitigung der etwa in demselben be
zeichneten Mängel an den Straßenfronten weiter gear
beitet werden

s 14
Nohbauabnahme

Sobald ein Bau in seinen Mauern und Eisenkonstruk
tionen sowie in Dach und Balkenlagen vollendet ist
liegt dem Bauherrn oder Bauleiter ob die Rohbauab
nahme bei der Polizeibehörde schriftlich zu beantragen
In dem hierauf von letzterer unter Ladung des Bauherrn
und Bauleiters innerhalb einer Woche anzuberaumenden
Termine muß mindestens Einer derselben persönlich anwe
send oder in geeigneter Weise vertreten sein

Die Balkenlagen müssen überall sicher zu begehen auch
muß nach allen Punkten welche der Revisor besichtigen
will ein sicherer Zugang vorhanden sein Ferner müssen
die Balkenverankerungen im Innern des Gebäudes überall
sichtbar sein ebenso die angewendeten Eisen Konstruktionen
so weit daß die Abmessungen derselben geprüft werden
können Die Fenster und Thüröffnungen müssen soweit
frei sein daß jeder Raum hell und zugänglich ist

Ergeben sich bei der baupolizeilichen Prüfung Mängel
so hat der Bauherr dieselben abzustellen und den Bau
demnächst wiederholt zur Abnahme anzumelden Nach
vorschriftsmäßiger Ausführung wird durch eine von dem
Polizeibaubeamten ausgefertigte Bescheinigung die Ab
nahme des Rohbaues ausgesprochen

In dem Rohbauabnahme Attest wird jedes Mal der
Zeitpunkt bestimmt an welchem mit der Deckenschalung
und mit den innern und äußern Putzarbeiten begonnen
werden darf Gebäude welche ganz oder theilweis die
Bestimmung haben zum längeren Aufenthalte von Men
schen zu dienen sollen keines Falls früher als 6 Wochen
nach Abnahme des Rohbau s unter den Balken geschalt
und an den Decken und Wänden geputzt werden

Anträge auf vorläufige Abnahme einzelner Bauarbeiten
und Bautheile werden nur ausnahmsweise berücksichtigt
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Schlutzabuahme
Alle Bauausführungen zu denen polizeiliche Erlaubniß

erforderlich ist dürfen nicht früher in Benutzung genom

men werden als bis nach gänzlicher Vollendung derselben
eine Schlußabnahme stattgefunden hat und auf Grund
dieser Prüfung die Erlaubniß zur Benutzung schriftlich
ertheilt ist Die Erlaubniß zur Benutzung von Gebäuden
und Gebäudetheilen welche zum längeren Aufenthalte von
Menschen bestimmt sind soll für Massivbauten erst
4 Monate für Fachwerkbauten erst 2 Monate nach
dem Zeitpunkte ertheilt werden zu welchem auf Grund
des Rohbauattestes die Putzarbeiten begonnen werden
durften Bei kleineren Aenderungs beziehungsw bei Aus
besserungs und Reparaturbauten können kürzere Fristen
von der Polizei Behörde zugelassen werden Bezüglich
der Anmeldung zur Schlußabnahme des dabei statthaben
den Verfahrens und der Ertheilung der Bescheinigung
finden die Vorschriften für die Rohbauabnahme sinnge
mäße Anwendung

s 16
Untersuchung ausgeführter Konstruktionen

Erscheint die Haltbarkeit ausgeführter Konstruktionen
dem Baubeamten zweifelhaft so ist die Polizeibehörde be
fugt einen Nachweis der Sicherheit durch prüfungsfähige
Berechnungen zu fordern und falls dieselben ungenügend
erscheinen auf Kosten und Gefahr des Unternehmers Pro
bebelastungen ausführen zu lassen

Konstruktionen die sich bei der Berechnung der Probe
als unhaltbar oder der nothwendigen Sicherheit erman
gelnd erwiesen haben müssen binnen einer von der Poli
zeibehörde zu bestimmenden Frist beseitigt werden

17
Revision alterer Gebäude

Sobald die Polizeibehörde zur Feststellung baulicher
oder feuerpolizeilicher Mängel eine Besichtigung auch in
bestehenden Gebäuden für erforderlich hält muß diese von
dem betroffenen und hiervon verständigten Hauseigen
thümer oder Miether gestattet werden

Zweiter Abschnitt

Borschriften für das Bauen an öffent
lichen Straßen und Plätzen

18
Lage der Bangrundstücke

Der Regel nach dürfen nur Grundstücke bebaut werden
welche unmittelbar an einer Straße oder einem öffentlichen
Wege belegen sind und deren Zugang von da aus dauernd
gesichert ist Für Grundstücke welche nicht an solche
Straßen grenzen oder auf eine größere Tiefe als 50
mit Gebäuden besetzt werden sollen kann die Bau Erlaub
niß nur dann ertheilt werden wenn die Baustelle mit
einem öffentlichen Wege durch einen der Bestimmung des
Gebäudes entsprechenden für die Dauer gesicherten Zu
fahrtsweg verbunden ist welcher in Breite und sonstiger
Beschaffenheit den öffentlichen Interessen genügt

Für die Errichtung von Wohngebäuden an noch nicht
gemäß den hiesigen baupolizeilichen Bestimmungen für den
öffentlichen Verkehr und den Anbau fertig gestellten und
dem 12 des Gesetzes vom 2 Juli 1875 unterliegenden
Straßen oder Straßentheilen areifen unbeschadet der
hierüber bestehenden ortsstatutarischen Vorschriften die
in dem folgenden Absatz enthaltenen baupolizeilichen Be
stimmungen Platz An sog historischen nicht unter diese
Vorschriften fallenden Straßen dürfen auf bisher unbe
bauten bezw mit Wohngebäuden nicht besetzten Stellen
Wohngebäude nur dann errichtet werden wenn eine unter
irdische Entwässerung derselben nach einem vorhandenen
öffentlichen Kanäle angängig ist

Zur Zeit sind vorbehaltlich etwaiger von der Po
lizeibehörde mit Genehmigung des Magistrats zu gestat
tender Ausnahmen als zum Anbau fertig gestellte
Straßen diejenigen anzusehen welche nachstehende Erfor
niffe erfüllen

1 eine Breite von mindestens 15 w für Straßen ohne
Vorgärten und von 13 m für Straßen mit Vor
gärten wobei letztere eine Breite von mindestens
5,5 in besitzen müssen

2 eine ordnungsmäßige Pflasterung des Fahrdamms
mit 17 om starken bossirten Reihensteinen aus Por
phyr oder aus einem von der Polizeibehörde als
gleich gut anerkannten Material nebst 40 em Kies
bettung

3 eine Befestigung bezw Herstellung der Bürgersteige
in der Weise daß dieselben auf genügender Sand
oder Kiesbettung in den für die einzelnen Straßen
und Materialien polizeilich zu bestimmenden Maßen
entlängs der Straßengossen mit Granitbordschwel
len bester Qualität eingefaßt mit eben folcheu Gra
nitplatten von mindestens l /z w Breite belegt und
im Uebrigen mit Mosaikpflaster oder Asphalt ver
sehen sind

4 Abführung des Niederschlags Wirthschafts und
Kellerwassers durch einen sich an das städtische Ka
nalsystem anschließenden in Weite und Ausführung
den polizeilichen Anforderungen entsprechenden Ka
nal

5 eine den polizeilichen Anforderungen entsprechende
Beleuchtungsvorrichtung

6 Anschluß der Straße an die städtische Wasserleit
ung

7 e ne unmittelbare Verbindung mit dem bestehenden
Straßennetze mittelst einer den Anforderungen unter
1 6 entsprechenden Straße

19
Stellung der Gebande an Straßen und Plätzen

Gebäude und Einfriedigungen an Straßen und Plätzen
müssen in der vorgeschriebenen Bauflucht errichtet werden
Ein Zurückstellen der ersteren hinter die Baufluchtlinie ist



mr unter ausdrücklicher Genehmigung der Polizeibehörde
und u ter Beobachtung der von dieser vorzuschreibenden
Bedingungen zulässig Jedenfalls müssen wenn eine
solche Ausnahme gestaltet wird alle durch Zurücklegen
der Gebäude hinter die Baufluchtlinie etwa von der
Straße aus sichtbar werdende Grenzwände der Nachbar
Puser auf Kosten des Besitzers des zurücktretenden Ge
bäudes entsprechend dekorirt mindestens aber glatt ge
putzt und abgefärbt auch die zwischen der Baufluchtlinie
und den Fronten der zurückgelegten Gebäude liegenden
Flächen nach den Bestimmungen des folgenden Paragra
phen über Vorgärten behandelt werden

20

Vorgärte
Das zwischen den Baufluchtlinien und den Bürger

steigen liegende Vorgartenland ist in der festgesetzten Vor
gartenflucht mit metallenen Gittern auf nicht über 0,75 w
hohen massiven Sockeln oder mit Mauern über deren
Höhe und angemessene Dekorirung die Polizeibehörde in
jedem einzelnen Falle zu entscheiden hat einzufriedigen
und mit Gartenanlagen zu versehen An Stelle der
Gartenanlage kann das Vorterrain mit Einwilligung der
Polizeibehörde zur Verbreiterung des Bürgersteiges frei
gelegt und wie dieser befestigt werden

Mauern an den Seiten der Einfriedigungen und nicht
durchbrochene Scheidungen zweier Vorgärten über 2 ra
hoch sind in Vorgärten überhaupt nicht zulässig Die
Benutzung des Vorgartenlandes mag dasselbe eingefriedigt
sein oder nicht zu gewerblichen Zwecken unterliegt ebenso
wie die Anlage von Lauben in den Vorgärten der poli
zeilichen Genehmigung

s 21
Borbauten auf Bürgersteigen

Das Vortreten von Gesimsausladungen in geringerer
Höhe als 2,5 m über dem Bürgersteige von Treppen
stufen Reinigungseisen Abtretern und Kellereingängen
an Bürgersteigen über die Bauflucht hinaus ist unter allen
Umständen ausgeschlossen Pliuten und Sockel Risalite
Schaufenster Schutzvorrichtungen vor Schau und son
stigen Fenstern Portale Pfeiler und ähnliche Vorlagen
dürfen auf Bürgersteigen von weniger als 1,5 ro Breite
vor der Bauflucht überhaupt nicht vortreten

Bei mehr als 1,5 oi Breite des Bürgersteiges dürfen
die genannten am meisten vorspringenden Theile bis
0,13 m weit bei mehr als 2,5 m Breite des Trottoirs
bis 0,20 m gegen die Bauflucht vorspringen sobald das
EinVerständniß des Magistrats hinsichtlich der Inanspruch
nahme des Straßenterrains nachgewiesen ist Durch die
vorspringenden Theile darf jedoch die Breite des Burger
steiges auf weniger als 1,5 m niemals verengt werden
auch darf die gesammte Länge der Vorbauten ein Dritt
theil der Frontlänge des betreffenden Gebäudes nicht
überschreiten Für die Berechnung des zulässigen Maßes
der Vorbauten ist in Straßen für welche eine Fluchtlinien
regulirung stattgefunden die dieser letzteren entsprechende
im anderen Falle die vorhandene Bürgersteigbreite maß
gebend

i Die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen
den vorhandenen baulichen Anlagen obiger Art müssen
wenn durch dieselben ein Verkehrshinderniß begründet
wird jeder Zeit auf Verlangen der Polizeibehörde im
Uebrigen bei eintretender Baufälligkeit oder beim Umbau
den vorstehenden Bestimmungen gemäß abgeändert oder
gänzlich beseitigt werden

s 22
Vorbauten an den Stockwerken

s In Straßen in denen Bau und Straßenflucht zu
sammenfallen

Balköne Erker Altane Gallerien und andere Vor
bauten dürfen in Straßen unter 10 m Breite überhaupt
nicht in Straßen von 10 bis einschließlich 12 m höch
stens 060 ra

in Straßen von mehr als 12 w aber weniger als
15 w Breite höchstens 1 m und

in Straßen sowie an Plätzen von 15 ra und mehr
Breite höchstens 1,25 vi vor die Bauflucht vorspringen
jedoch müssen dieselben mindestens 3,5 in über dem
Straßen Terrain liegen und um das zweifache des Vor
sprunges von der Nachbargrenze entfernt bleiben

d In Straßen für welche eine von der Straßenflucht
abweichende Bauflucht festgesetzt ist

Innerhalb des im Privatbesitz befindlichen Vorgarten
landes dürfen Altane Balköne Erker Freitreppen Ter
rassen und andere bauliche Anlagen bis auf den vierten
Theil der Vorgartentiefe aber nicht mehr als 2,5 m vor
die Bauflucht vortreten auch müssen dieselben mit Aus
nähme der Freitreppen und Terrassen mindestens um das

i zweifache des Vorsprungs von der Nachbargrenze entfernt
bleiben Bezüglich des Materials siehe K 62 Sollen
bestehende Anlagen dieser Art erneuert werden so sind
dieselben auf die vorgedachten Maße einzuschränken bezw
gänzlich zu beseitigen

s 23
Länge der Vorbauten

Im Allgemeinen dürfen Vorbauten in einem Geschosse
zusammengerechnet sich nicht auf mehr als einen Dritt
theil der Frontlänge des Gebäudes erstrecken In Straßen
von 15 w Breite und mehr können jedoch auf ein Drittel
geschlossene und auf ein weiteres Drittel offene Vorbauten
angelegt werden

s 24
Oefftmngeu in und an den Bürgersteigen

Oeffnungen in und an den Bürgersteigen dürfen nur
unter den Voraussetzungen und Bedingungen des 21
jedoch niemals vor den Eingaugsthüren angelegt werden

Außerdem müssen dieselben in gleicher Höhe mit dem
Pflaster durch eiserne tiefgeriefelte Platten oder Gitter
mit Einfassungen aus Granit oder Eisen bedeckt sein deren
Stäbe Zwischenräume von höchstens 2 em haben

Sollen dergleichen Oeffnungen in den Grenzen des
21 mit einem senkrechten Gitter gegen den Bürgersteig

abgeschlossen werden so muß dasselbe fest und glatt gear
beitet und mindestens 70 om hoch sein

Thürflügel Fensterläden und dergleichen welche weniger
als 2,5 m über dem Erdboden liegen dürfen nach der
Straße nicht aufschlagen

Die Beseitigung bezw Abänderung der vorhandenen den
vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechenden Einricht

ungen hat unter den Voraussetzungen des Schlußsatzes
des Z 21 zu erfolgen

Z 25
Gebäude deren Erbauung au öffentliche

Straßen und Plätzen nntersagt ist
Stallungen Scheunen Speicher Remisen Waschküchen

Abtritte dürfen nicht an die öffentlichen Straßen und
Plätze gestellt werden Eine Ausnahme hiervon kann
wegen besonderer Verhältnisse von der Polizeibehörde
unter der Voraussetzung zugelassen werden daß derartige
Gebäude eine gefällige architektonische Ansicht erhalten

26
Gewerbebetrieb au der Straße

Räume in denen mit störendem Geräusch verbundene
Gewerbe betrieben werden oder in denen Rauch Dampf
übelriechende oder ungesunde Luft und dergleichen erzeugt
wird dürfen Oeffnungen nach der Straße nicht haben
Liegen diese Räume hinter der Baufluchtlinie so muß die
Entfernung der Oeffnungen mindestens 5 ra von derselben
betragen

s 27
Einfriedigung a der Straße

An Straßen welche mindestens zur Hälfte bebaut sind
müssen alle Grundstücke mit Mauern Gittern oder Zäu
nen eingefriedigt werden Erfolgt die Einfriedigung durch
einen Zaun so kaun die Ersetzung desselben durch eine
Mauer oder ein Gitter nach Ablauf von drei Jahren von
der Polizeibehörde verlangt werden

s 28
Dachrinnen und Abfallrohre an den Straßen

Alle Gebäude deren Dachflächen eine Neigung nach
der Straße haben ebenso Balköne Erker Hauptgesimse
Schutzdächer und ähnliche gegen die Straße gerichtete
Vorbauten müssen mit undurchlässigen und unverbrenn
lichen Dachrinnen und mit eben solchen in Mauerschlitzen
liegenden und bis zum Erdboden reichenden Abfallröhren
versehen sein

Vom Erdboden aus muß der Abfluß des Wassers nach
Befinden der Polizeibehörde entweder durch versenkte
Röhren unter dem Bürgersteig nach der Straßengosse
oder unterirdisch in den öffentlichen Kanal nach Maßgabe
der Bestimmungen des folgenden Paragraphen erfolgen

29
Entwässerungen

In denjenigen Straßen und Straßentheilen in denen
unterirdische Kanäle von der Stadt angelegt oder als
öffentliche Kanäle übernommen sind ist zur unterirdischen
Ableitung der Niederschlagswasser vorbehaltlich der Be
stimmung des 28 der Wirthschaftswasser der Keller
Wasser und der aus dem Gewerbebetriebe herrührenden bezw
für solchen verwendeten Wasser soweit die Ableitung tech
nisch möglich und polizeilich zulässig ist jedes bebaute
Grundstück durch Zweigkanäle an den Straßenkanal an
zuschließen Dieser Anschluß ist in denjenigen Straßen
in welchen bereits derartige Kanäle vorhanden sind bin
nen Jahresfrist nach Inkrafttreten dieser Bauordnung
dagegen in Straßen welche erst später mit öffentlicher
Kanalleitung versehen werden oder in denen eine Umleg
ung des vorhandenen Kanals stattfindet binncn 3 Mo
naten nach amtlicher Bekanntmachung der Fertigstellung
des betr Kanals zu bewirken Bei Berechnung dieser
letzteren Frist wird die Zeit vom 15 Dezember bis
15 März nicht mitgezählt Im Uebrigen wird der Ein
wand daß außergewöhnliche Hindernisse die Einhalt
ung der Frist verhindert haben nur dann berücksichtigt
wenn derselbe vor Ablauf der betreffenden Frist bei der
Polizeibehörde geltend gemacht und von dieser unter An
erkennung des Einwands eine Verlängerung der Frist ge
währt worden ist Findet nach Herstellung des Straßen
kanals die Bebauung eines bis dahin unbebauten Grund
stücks statt so muß der unterirdische Anschluß vor Be
ginn der Maurerarbeiten stattfinden

Die Einleitung von Fabrikabwässern und Kondenfa
sationswässeru in die öffentlichen Kanäle sowie die Be
dingungen einer solchen Einleitung unterliegen der beson
dere Erlaubniß der Polizeibehörde Jauche feste Stoffe
insbesondere Küchenabfälle Kehricht Schutt Asche und
bis auf Weiteres Fäkalien außer den Abwässern von
Klärgruben und Pissoirs mit Wasserspülung ferner
feuer und explosionsgefährliche Stoffe fowie solche Stoffe
welche die Kanalwandungen beschädigen können dürfen in
den Kanal nicht abgeführt werden

Die Ausführung des Kanalanschlusses selbst ist nach nach
stehenden Grundsätzen zu bewirken

1 Die Leitungen sind im Allgemeinen aus hartge
brannten innen und außen glastrten Thonröhren
oder aus Röhren von anderem undurchlässigen Ma
terial herzustellen

2 Auf dem zu entwässernden Grundstücke ist nicht unter

1 m von der Nachbargrenze entfernt und wenn
irgend thunlich außerhalb der Gebäude mindestens
ei wasserdicht in Cementmörtel gemauerter m d

dicht abgedeckter Sammelschacht mit Schlammsang
herzustellen dessen Sohle mindestens 0,50 m tiefer
als die Sohle der die Abwässer weiter führenden
Leitung liegt und dessen Abfluß durch ein festes
eisernes Gitter mit senkrechten höchstens 8 mi von
einander entfernten Stäben geschlossen ist In diese
Sammelschächte müssen sämmtliche Ableitungen ein
münden Schächte wie Ableitungen welche im In
nern von Wohngebäuden liegen sind mit einer wirk
samen Ventilation zu versehen Jeder Spülstein
jeder Ausguß oder sonstiger Ablauf ist mit einem
Siebe und mit einem Wasserverschluß zu versehen
Letzterer muß an der tiefsten Stelle eine Reinigungs
schraube besitzen oder in sonstiger Weise reinigungs
fähig sein Münden in ein Fallrohr Zuflüsse von
mehr als einem Stockwerke so muß das Abfall
rohr einen Durchmesser von mindestens 12 em er
halten und nach Oben offen bis über Dach geführt
werden Die Spülsteinabläufe in Küchen größerer
Wirthschaften sind mit einem zeitweis zu reinigen
den Fetttopf zu versehen

3 Wo die in Nr 2 erwähnten Sammelschächte sich
im Innern eines Gebäudes befinden ist der der
Straßengrenze nächstgelegene Schacht zur Abhalt
ung der Ausströmung der Luft aus dem Straßen
kanal in die Hauptleitungen mit einem Wasserver
fchluß zu versehen welcher bequem zugänglich und
leicht zu reinigen ist An tiefliegenden Punkten
kann die Ausstattung des Hauptwasserverfchlusses
mit einer Sicherheitsvorrichtung gegen Rückstau
vorgeschrieben werden

4 Von der Grenze des Grundstücks an der Straße
bis zum Anschlußstück an den Straßenkanal ist die
Leitung geradlinig zu legen und soll die Einmünd
ung in den Kanal in möglichst spitzem Winkel er
folge

5 Der Durchmesser des Haus Ableitungsrohres muß
mindestens 15 eiv betragen jedoch stets geringer
als der Durchmesser des Straßenkanals sein Die
Anschlußleitung selbst ist mit einem genügenden
Gefälle womöglich nicht unter 1 50 vollständig
dicht herzustellen und zu unterhalten

6 Das in den Straßenkanal einmündende Anschluß
rohr bezw Stiefelstück darf sofern dasselbe nicht
bei der Erbauung des ersteren bereits vorgesehen
ist nur durch den Polizeibaubeamten der hierzu
rechtzeitig schriftlich aufzufordern ist verleg werden

30
Entwässerung über Rachb rgrundstücke

Ist ein Grundstück zur Entwässerung nach einem Nach
bargrundstück berechtigt fo ist dasselbe von einem direkten
Anschlüsse an den Straßenkanal für die der Servitutbe
rechtigung unterliegenden Wässer nur dann entbunden wenn
aus diesem Zustande keine Nachtheile für das öffentliche
Wohl entstanden oder zu befürchten sind Solche werden
stets angenommen wenn

1 die Zuführung zum Nachbargrundstück in einer Weife
erfolgt daß die Wässer stagniren Ider in den Bo
den eindringen können

2 die Ueberführung von Sinkstoffen nach dem Nach
bargrundstück nicht dadurch verhindert ist daß an
der Grenze des berechtigten Grundstücks ein den
Bestimmungen der Nr 2 des Z 29 entsprechender
Sammelschacht angelegt wird und

3 von dem dienenden Grundstück aus die Wässer des
berechtigten Grundstücks nicht unterirdisch dem Stra
ßenkanal zugeführt werden

Die Ableitung von Abwässern auf welche sich die Ser
vitutberechtiguug nicht mit bezieht ist nach Vorschrift des
vorigen Paragraphen zu bewirken

Dritter Abschnitt

Hofrantv Entfernung der Gebäude unter
einander und von der nachbarlichen

Grenze
Z31

Hvfraum
L Auf jedem Grundstücke muß bei der Bebauung ein

freier Hofraum verbleiben Ausgenommen hiervon sind
bei ausdrücklicher Genehmigung der Polizeibehörde

a Grundstücke welche nicht zum längeren Aufenthalt
von Menschen benutzt werden vielmehr Gewerbebetrieben
dienen sollen für welche die Anlage eines Hofes nicht er
forderlich ist und

d Grundstücke welche zwar zum längeren Aufenthalt
von Menschen dienen sollen die aber entweder bereits zur
Zeit der Veröffentlichung dieser Bau Polizei Ordnung nur
eine Tiefe bis zu 8 m hinter der Bauflucht besitzen oder
eine solche später in Folge der Festsetzung neuer Flucht
linien erhalten und bei denen allen zum längeren Aufent
halt von Menschen bestimmten Räumen genügend Luft und
Licht unmittelbar und ausschließlich von der Straße her
zugeführt wird

2 Bei Grundstücken auf denen zum längeren Aufent
halte von Menschen bestimmte Gebäude bisher nicht vor
handen gewesen muß bei Errichtung solcher Gebäude

von Eckgrundstücken mindestens und
von anderen Grundstücken mindestens V

der gesammten hinter der Bauflucht liegenden Fläche je
denfalls aber

bei ersteren ein Raum von 40 und
bei letzteren ein Raum von 50

unbebaut liegen bleiben Von diesem unbebaut zu lassen
den Theile ist unmittelbar hinter dem Vorderhause der
Hofraum zu beschaffen Derselbe muß die vorgenannte



Muumalgröße von 40 ym bei Eckgrundstücken und von
50 qm bei anderen Grundstücken sowie je nach der Höhe
der Hoffronten nachstehende geringste Längen und Breiten
abrrussuligen erhalten Ist nur ein Vordergebäude vor
handen oder beträgt die Höhe eines der an den Hof angren
zenden Seiten oder Hintergebäude vom Hofterrain bis
zur Oberkante des Hauptgesimses gemessen nicht mehr als
12 so muß die Länge und die Breite des Hofes an
allen Stellen mindestens 5 in betragen für jeden Meter
mehr Höhe an Seiten und Hintergebäuden als 12 m ist
die vorstehend angegebene geringste Hoflänge und Breite
überall um 0,50 m zu vergrößern

3 Werden mehrere Höfe angelegt so muß neben dem
in Nr 2 verlangten Hofe jeder weitere Hof die zu der
beabsichtigten Bebauungshöhe erforderliche Mindestlänge
und Mindestbreite besitzen

4 Bei Feststellung der unbebaut zu lassenden Grund
stückstheile bezw z werden die Grundflächen der
Vorgärten von der Gesammtfläche vorweg abgezogen Bei
Feststellung der Minimal Hofgröße von 40 bezw 50 M
kommen nur diejenigen Flächen in Betracht welche nach
Nr 2 die der jedesmaligen Bebauungshöhe entsprechende
Mindest Länge und Mindest Breite besitzen In beiden
Fällen aber werden nicht nur Baulichkeiten jeder Art son
dern auch diejenigen Theile der Grundfläche als bebaut
in Rechnung gestellt welche durch Umgänge Gallerten
Ueberdachungen oder Vorbauten irgend welcher Art in den
Stockwerken nach den Höfen zu überbaut oder durch Ge
simsvorsprünge über 30 cm hinaus eingenommen sind

5 Bei Gebäuden die für gewerbliche oder besonders
feuergefährliche Anlagen bestimmt sind ist es der Polizei
behörde überlassen einen noch größeren Hofraum vorzu
schreiben

6 Wo das Baugrundstück die Anlage eines Hofes in
den angegebenen Dimensionen hinter dem Vorderhause un
ausführbar macht kann ausnahmsweise die Anlegung eines
solchen neben dem Vorderhause durch die Polizeibehörde
gestattet werden

7 Bei Grundstücken auf denen zum längeren Aufent
halte von Menschen bestimmte Gebäude sowie der nach
Nr 2 vorgeschriebene Hof bereits vorhanden sind darf
letzterer unter keinen Umständen in Größe und Abmessun
gen unter das geringste zulässige Maß verringert werden
Auf Grundstücken dagegen weche bereits vor Erlaß dieser
Bauordnung mit Wohngebäuden bebaut sind und deren
Hofraum bisher schon geringere Größe und Abmessungen
hatte als nach Nr 2 erforderlich sind dürfen sofern die
Bestimmungen der folgenden 32 und 33 Beachtung
finden und die bisherige Hofgröße gewahrt wird Vorder
gebäude in Straßen und Hoffront die nach Z 38 zulässige
Höhe dagegen Seiten und Hintergebäude nur zwei Ober
geschosse bis zu einer Maximalhöhe von 11 m über dem
Straßenterrain erhalten es ist jedoch untersagt über dieser
zulässigen Höhe im Dachgeschosse Räume anzulegen welche
zum längeren Aufenthalte von Menschen geeignet sind

8 Der auf einem Grundstücke vorhandene Hofraum darf
ohne Genehmigung der Polizeibehörde niemals durch Ab
trennen bis unter die in Nr 2 dieses Paragraphen vor
aeschnebene Größe verringert werden Bei Neubauten
deren Grundrißdisposition eine spätere Trennung des Grund
stücks in zwei oder mehrere selbständige Theile voraussetzen
läßt ist durch grundbuchliche Eintragung sicher zu stellen
daß eine solche Trennung nur vorgenommen werden darf
nachdem das Verbleiben eines vorschriftsmäßigen Hosrau
mcs bei jedem der Trennstücke der Polizeibehörde nachge
wiesen ist

s 32
Gntfermmg der Umfassungswände von einander

auf demselben Grundstücke
Auf demselben Grundstücke müssen einander gegenüber

liegende Umsasfungswände zweier Gebäude mit Oeffnungen
und zwar auch dann wenn solche sich nur in einer Wand
befinden mindestens 5 m Umfassungswände dagegen welche
beiderseits ohne Oeffnungen sind mindestens 3 m von ein
ander entfernt bleiben

s 33
Entfernung der Umfaffungswände von der nach

barlichen Grenze
Alle Gebäude müssen entweder auf der nachbarlichen

Grenze oder mindestens 3 m von derselben unter Erfüll
ung der Bestimmungen des Z 54 errichtet werden Sollen
Oeffnungen in der der Grenze zugekehrten Umfassungs
wand angebracht werden so ist sür dieselben eine Entfern
ung von mindestens 5 m von der nachbarlichen Grenze
inne zu halten Ansnahmsweis kann die Anlage von Oeff
nungen in solchen Wänden bei mindestens 3 m Entfern
ung von der Grenze gestattet werden wenn durch grund
buchliche Eintragung auf das Nachbargrundstück für die
Polizei Verwaltung sicher gestellt ist daß auf demselben
in mindestens 3 m Entfernung von der Grenze eine Be
bauung in Ausdehnung der mit Oeffnungen versehenen
Wand so lange nicht erfolgen darf als diese Oeffnungen
bestehen

H 34
Bauten an Eisenbahnen

Bauten an Eisenbahnen unterliegen rücksichtlich der Ent
fernung von der nächsten Eisenbahnschiene sowie rücksicht
lich ihrer Bauart den landespolizeilichen Bestimmungen
Zur Zeit sind hiersür die Bestimmungen der Miuisterial
Reskripte vom 4 Dezember 1847 Ministerial Blatt S
332 vom 20 März 1848 das S 133 und vom 28
Februar 1873 das S 73 sowie der Polizei Verordnung
vom 25 Januar 1875 Amtsblatt 1875 Nr 5 Seite 28
maßgebend Nach denselben sollen Bauten im Allgemeinen
38 m von der nächsten Schiene oder wenn die Eisenbahn
auf einem Damm liegt 38 m pws der anderthalbfachen

Dammhöhe entfernt liegen mit feuersichern Wänden und
feuersichern Dächern versehen sein auch nach der Bahn
seite keine Oeffnungen in Räumen besitzen in welchen feuer
gefährliche Gegenstände aufbewahrt werden

Ausnahmen können nur auf Grund schriftlicher Zustimm
ung der Eisenbahn Verwaltung gestattet werden

35

Rayon der Pulvermagazine und Darrfteinfabri
ken sowie Baute in der Nähe von Kranken

häusern c
Für die Entfernung der Pulverhäuser und Laboratorien

von Gebäuden sind folgende Bestimmungen zu beachten
Pulverhäufer und Laboratorien dürfen von Gebäu
den nur in einer Entfernung von 350 m neu er
richtet werden

b Wohn uud Wirtschaftsgebäude dürfen nur in der
Entfernung von 350 450 w von vorhandenen Pul
verhäusern und Laboratorien erbaut werden und
über dem Erdgeschoß nur ein Stockwerk erhalten

Darrsteinfabriken Kohlen Darr und Preßsteinfabriken
müssen mindestens 60 m von den nächsten Wohn und
Wirthschaftsgebäuden und von der nachbarlichen Grenze
entfernt liegen und im Uebrigen den Vorschriften der Be
zirks Verordnung vom 30 Juli 1887 A Bl S 304
entsprechen

Gewerbliche Anlagen deren Betrieb mit erheblichem Ge
räusch oder Erschütterungen oder mit Erzeugung gesund
heitsgefährlicher oder belästigender Dämpfe Gase oder star
ken Rauches verbunden ist müssen wenn sie in der Nähe
von Krankenhäusern Irrenanstalten oder sonstigen Bewahr
anstalten für kranke Menschen erbaut werden sollen von
der zunächst liegenden Grundstücksgrenze dieser Anstalt
mindestens 150 m entfernt bleiben

36
Entfernung der Theater nnd ähnlicher feuerge

fährlicher Gebäude von anderen Gebäuden
Theater und ähnliche besonders feuergefährliche oder zur

Aufbewahrung größerer Vorräthe leicht brennbarer Stoffe
bestimmte Gebäude dürfen nur in einer Entfernung von
13 m von anderen Gebäuden errichtet werden Dieselbe
Entfernung von Theatern und den denselben oben gleich
gestellten Gebäuden ist bei der Errichtung von Nachbar
gebäuden zu halten

Eine geringere Entfernung ist zulässig wenn die in Rede
stehenden Gebäude vollkommen feuersicher erbaut werden
oder sind

37
Scheunen

Scheunen und ähnliche zur Aufbewahrung größerer
Mengen von Stroh Heu und dergl bestimmte Gebäude
dürfen nur in einer Entfernung von mindestens 13 in
von bewohnten Häusern und von der Nachbargrenze er
richtet werden sind jedoch jedenfalls mit feuersicherer Be
dachung und massiv herzustellen

Im Falle bes Aneinanderbauens zweier Scheunen sind
die Brandgiebel 0,50 m über die Dachfläche hinauszu
führen

Der Wiederaufbau von Scheunen welche vorbemerkte
Entfernung nicht eingehalten haben kann ausnahmsweise
nachgelassen werden sofern durch die Oertlichkeit uud Bau
art den Anforderungen der Feuersicherheit genügt und der
Antrag durch erhebliche Gründe unterstützt wird

Vierter Abschnitt
Höhe der Gebäude

s 38
Höhe an den Straßenfronten

Höhe der Gebäude gilt in den Fronten das mitt
lere Maß von Oberkante Bürgersteig am Gebäude ge
messen bis zur Oberkante des Hauptgesimses bezw wo
eine Attika vorhanden bis zu deren Oberkante bei Giebel
wänden bis zu einem Drittel der Höhe des Giebeldreiecks

beiderseits zu bebauenden oder bereits bebauten
Straßen dar die mittlere Höhe der Gebäude bei einer
Straßenbreite von weniger als 8 m nicht mehr als 11m
und bei einer Straßenbreite von 8 bis 10 m nicht mehr
als 12,5 m betragen Bei einer Straßenbreite von mehr
als 10 m ist eine Höhe der Gebäude von 1 derStra
ßenbreite bis zu einer auch beim Umbau bestehender
Gebäude nicht zu überschreitenden Maximalhöhe von
20 m zulässig Bei Uferstraßen öffenlichen Plätzen und
einseitig bebauten Promenaden finden dieselben Grundsätze

mit der Maßgabe Anwendung daß die Entfernung von
den nächsten gegenüberliegenden Gebäuden als die der Be
rechnung der Höhe zu Grunde zu legende Straßenbreite
anzusehen ist Wird ausnahmsweise mit Genehmigung
der Polizeibehörde die Errichtung eines Gebäudes hinter
der Bauflucht gestattet Z 19 so ist bei der Ermittelung
der nach Vorstehendem zulässigen Höhe das Maß des
Rücksprungs hinter die Bauflucht der Straßenbreite zuzu
rechnen

Als Straßenbreite gilt die Entfernung der beiderseitig
sich gegenüberliegenden Straßenfluchtlinien von einander
für Gebäude vor welchen die Straßenbreite wechselt gilt
die mittlere Breite

Erweiterungen welche durch Kreuzen oder Aufeinander
stoßen der Straßen entstehen werden nicht berücksichtigt

Bei Eckhäusern welche an Straßen verschiedener Breite
liegen kann die für die breitere Straße zulässige Höhe
bis auf 20 m in die schmalere Straße hinein fortgeführt
werden

Kein zu längerem Aufenthalt von Menschen bestimmtes
Gebäude darf jedoch mehr als 5 bewohnbare Geschosse
enthalten auch darf der Fußboden des obersten derartigen
Geschosses niemals mehr als 17 m über dem Bürgersteige

liegen Als bewohnbare Geschosse gelten bei Berechnung
der zulässigen Zahl derselben Mezzanin und Mansarden
Dachgeschosse auch wenn sie nicht zum längeren Aufent
halt von Menschen eingerichtet sind Kellergeschosse dage
gen nur dann wenn sie ganz oder zum Theil zu Wohn
oder Schlafzwecken bestimmt sind

Ein höheres Bauen als in den vorstehenden Bestimm
ungen zugelassen ist kann die Polizeibehörde bei Kirchen
und anderen öffentlichen Gebäuden zu lassen

39
Dachneignug Dacherker Aufbauten

Ueber der zulässigen Fronthöhe dürfen die Dächer nicht
steiler als 45 Grad sein

Dacherker durchbrochene Ballustraden Dach und Man
sardenfenster oder ähnliche Bauten über jener Fronthöhe
sowie alle thurmartigen Aufbauten bedürfen der ausdrück
lichen Genehmigung der Polizeibehörde

Bei Dach und Mansardenfenstern darf die gefammte
Breite der Aufbauten nicht mehr als ein Drittel der Ge
bäudefrontlänge betragen wobei für Eckbauten jede Stra
ßenfront besonders berechnet wird

40

Höhe an den Höfen
Hinterfronten der Vordergebäude dürfen stets nur

bis zur Höhe der Straßenfront alle sonst an den Hof
angrenzenden Gebäude bis zu der nach den Bestimmungen
des Z 31 zulässigen Höhe jedoch nie höher als 20 m über
dem Hofterrain aufgeführt werden Ueber der hiernach
gestatteten Höhe dürfen jedoch im Dachgeschoß keine Räume
angelegt werden die zum längeren Aufenthalte von Men
chen dienen sollen oder können

Fünfter Abschnitt

Durchfahrte
41

Durchfahrten
Grundstücke auf denen sich außer einem Vordergebäude

zum längeren Aufenthalte von Menschen bestimmte Seiten
oder Hintergebäude mit alleinigem Ausgaug nach dem Hofe
befinden müssen mit einer Durchfahrt von der Straße aus
versehen sein welche eine lichte Breite von mindestens 2,30 m
eine lichte Höhe von mindestens 2,80 m und eine Steig
ung von höchstens 1 20 besitzt zwischen massiven Wänden
liegt und nnverbrennlich überdeckt ist Hat ein Grundstück
mehrere Höfe so müssen die Höfe unter sich durch eine
solche Durchfahrt verbunden sein

Grundstücke welche ohne Durchfahrten bebaut sind können
ohne dieselben ansnakmsweise mit Genehmigung der Poli
zeibehörde bis zur früheren Tiefe wieder bebaut werden
vorausgesetzt daß diese Bebauung nicht in größerer Tiese
als 25 m von der Frontlinie des Vordergebäudes ab er
folgt und daß genügende Vorkehrungen gegen Feuersge
fahr auf dem Grundstücke selbst getroffen sind

Wo ein Gewerbebetrieb Schlächterei zc eine Durchfahrt
im öffentlichen Interesse bedingt kann die Anlage dersel
ben von der Polizeibehörde verlangt werden

Sechster Abschnitt

Beschaffenheit der zum Aufenthalt von
Menschen bestimmten Ränme in Bezng

auf Luft Licht Höhe c
42

Alle zum längeren Aufenthalt von Menschen bestimm
ten Räume in Gebäuden Wohn Schlafräume Küchen
jeder Art Werkstätten Verkaufs und Arbeitslokale müssen

vorbehaltlich weitergehender Vorschriften nach S 4
trocken und der Gesundheit nicht nachtheilig sein und durch
Fenster von ausreichender Größe und zweckentsprechender
Lage Luft und Licht unmittelbar von der Straße oder
einem den Bestimmungen des K 31 entsprechenden Hof er
halten Räume deren Lage und Zweckbestimmung eine
Beleuchtung unmittelbar von oben bedingt dürfen durch
Deckenlicht erhellt werden wenn Vorkehrungen getroffen
sind welche einen ausreichenden Luftwechsel sicher stellen

In Speichern oder anderen Gebäuden in denen leicht
brennbare Stoffe gelagert oder verarbeitet werden dürfen
zum längeren Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume
nur dann angelegt werden wenn letztere einen besonderen
feuersicheren Zugang haben und von den Lager bezw
Arbeitsräumen durch massive Wände ohne Oeffnungen und
durch gewölbte Decken geschieden werden

Ferner müssen die zum längeren Aufenthalt von Men
schen bestimmten Räume eine lichte Höhe von mindestens
2,8 m in den Hauptgeschossen einschließlich der Mezzanin
Geschosse und von 2,5 m in den Keller und Dachgeschossen
erhalten mit zweckentsprechenden Einrichtungen zur Sicher
stellung eines ausreichen den Luftwechsels versehen sein und

nirgends tiefer als 0,5 m unter dem umgebenden Erdbo
den liegen

Das letztere Maß kann auf 1 m erhöht werden wenn
an der zu den betreffende n Räumen gehörigen Frontwand
ein durchgehender Lichtgraben hergestellt wird dessen Breite
mindestens 1 m beträgt und dessen gut zu entwässernde
Sohle um 15 om tiefer als der Fußboden der anstoßen
den Räume angeordnet ist

Zu längerem Aufenthalte von Menschen bestimmte Räume
deren Fußboden in den Erdboden eingesenkt werden soll
dürfen an Höfen bei Neu oder Umbauten nur angelegt
werden wenn die Längen bezw Breitenabmesfung des
Hofes nicht kleiner ist als die zugehörigen Fronten der
umgebenden Gebäude hoch sind

Fortsetzung in der dritten Beilage
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